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Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1155 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Außen
handelsgesetz 1968 geändert wird (Außen-

handelsgesetznovelle 1974) 

Der vorLiegende Entwurf ·der .A!ußenhandels
gesetznovelle 1974 verfolgt 1m wesentlichen 
drei Ziele: 

Zunächst soLl h:~nsicht1ich der Kompetenzver
Iteilung das B'unidesmlin<istel1j,eng,esetz 1973, BGBl. 
Nr. 389, B,erückSlichtigung finden. Gegenwärtig 
scheinen in den An:la~en A 2 unld B 2, für welche 
das BUnidesmiruisüel1rum für L'and- :und Forst
lWiirtsch .. ft z'ur BewilligungserteiLung zuständig 
ist, auch Waren:lJuf, die nach dem BUl1!desm~ni
steriengesetz nlicht mehr in die Kompetenz des 
Bundesmin<istel1iums für La:nd- und Forstwirt
schaft fallen. Durch die vorli,egende Novelle sol
len diese Waren aus den Anlagen A 2 und B 2 
~n .die AnLagen A 1 und B 1 und somtt in die 
Zuständigkeit des Bundesminisüeriums für Han
del, GeWerbe und lndustrie überführt weriden .. 
Bei einer Ware findet der umgekehrte Vorg,ang 
statt. 

Weiters solLen durch die Novelle die gesetz
lichen Vomu~set~unglen für die Einführung e'ines 
"Viidierrungsverfahrens" geschaffen werden. Die
ses Verfahren wird es ermöglichen, die Liberali
sierung des Warenverkehrs in ·der Form des 
bewährten "ZoHämter,ermächtigungsverfahrens" 
auszuweiten und atUch RJelatJionen e!inzubezi.ehen, 
in denen mit Rücksicht ;}uf handelsvertragliche 
Vereinbarungen und in solchen Vereinbarungen 
enthaltene Schutz- urud Preisklauseln auf Kon
trollmechanismen nichtt verzichtet werden ka:nn. 
Ha:nd in Hand damit soll durch die Neufassung 
der Bestimmungen über die Zollämterermächti
gung die MögLichk.eit geschaffen werden, die be
stehenden Ermächtigungen zusammenzufassen, 
daJdurch ,die Zahl der ,einschlägigen Verordnun
gen erheblJich ZiU vermindern und das Verfahren 
übersichtlicher zu gestalten. I 

Lehr 
Berichterstatter 

SchließLich sollen \durch die Novelle auch jene 
Änderungen vorgenommen wel1den, die ~ich in 
eLer prakttischen Handhabung des Außenhandels
gesetzes 1968 illDid der ,in sei'filer Durchführung 
ergangenen Verordnungen als notwendig oder 
zweckmäßig erwtiesen haben. 

Der Handelsausschuß hat die Regierungsvor
lage in seiner Sitzung ·am 29. Ma.i 1974 in Ver
hanidl\ul1ig gezogen. An der Debatte beteiligten 
sich außer dem Berichterstatter die Abgeordne
ten Dr. Mussi,l, Hietl, Dipl.-Ing. Han
r e ich und M ü h " b ach e r sowie der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
Dr. S t a r.i ba c h 'e r .. 

Im Verlauf seiner Beratung gab der Ausschuß 
seiner Meinu\ng Ausdruck, daß - falls bei der 
ei'nen oder allideren Ware, insbesondere bei den 
ZoHtarifnuminern 11.05 .und ex 56.01 bis 56.04, 
Umstände eintreten sollten, die eine überprü
fUJ;lg der BewiUiJgungsfreihei't erforderl:ich 
machen - di'e nönigen Maßnahmen rasch be
schlossen werden sollen. Zu § 3 Abs. 4 vertrat 
der Ausschuß die Meillnrung, daß der "Förde
rungs,zweck" nicht nrur dann zu sichern ist, wenn 
staartlich·e MivteI in Anspruch genommen wel'den, 
sondern auch, wenn der FÖl'derungszweck 
schlechthin ~n Frage g:este1lt wäre. 

Bei der Absnimmung W'uI"de der Gesetzent
wurf unter Berücksichnigung von gemeinsamen 
Abänderungsanträgen der AbgeordJ1jeten Doktor 
Mus s i I, M ü h I b ach le rund Dipl.-Ing. 
Hanre'ich hzw. Dr. Muss-il, Mühl
bacher, Dipl.-Ilng. Hanreich und Hietl 
bzw. M ü h 1 b ach e r, Dr. M ill S ,s i I und 
Dipl.-Ing. Ha n r ,e ich einsoimmig angenom
men. 

Der Handelsausschuß steUt somit den A 11-

t rag, der NatioJ1jalra:t wolle dem an g e
s chi 0 s se n enG e set zen t wu r f die ver
hssungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 29. Ma~ 1974 

Stau dinger 
Obmann 

). 
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2 1180 der Beilagen 

. I 
I . 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
mit dem das Außenhandelsgesetz 1968 geän~ 
dert wird (Außenhandelsgesetznovelle 1974) 

Der Na,llionalrat haor besch1os'sen: 

Artikel I 

Das Außenhandelsgesetz 1968, BGBl. Nr. 314, 
in ,der Fassung ,des Bundesges.etzes BGBI. 
Nr. 469/1971, w:ird wie folgt geändert: 

1. § 3 hat zu !.auoen: 

,,§ 3. (1) Rechtsgeschäfte oder Handlungen, 
welche ,die Aus- oder EinEuhr von den in den 
Anlagen zu diesem Burudesgesetz angeführten 
W'aren oder den Austausch von Waren gegen
ein'ander zum Gegen~t'.l.llId haben, s~llId nach Maß
gabe der Besoimmungen dieses Bundesgesetzes 
bewiUilgungspflichcig. 

(2) Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche 
di,e Ausfuhr von gebrauchten Waren der Kiapi
tel 73 bis 89 und 93 des Zolltarifs (Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 74/1958, in der jeweils geltenden Fas
sung) im Wert von mehr als 10.000 S, sowie 
Rechtsgeschäfue oder Handlungen über ge
brauchte Waren der vorgenannten Kapitel, hin
sichtLich derer eine beförderungsmäßige Zusam
menfassung auf Grund von mehr als ,einem 
Rechtsgeschäft desselben Exporteurs erfolgt, 
zum Gegensoa:IlJd ha.ben, sind auch bewil1igurigs~ 
pflichtig, wenn diese Waren in den Anlagen A 1 
und A 2 z'u diesem Bundesgesetz nicht angeführt 
sind. 

(3) Die V:erbringung von Waren österreichi
schen Ursprungs aus einem Zollager oder einer 
Zollfreiwnein das übrige Zollgebiet gilt für den 
Bereich di,eses Bunldesgesetzes als Einfuhr und 
ist bewil1igungspflichtig, so~ern diese Waren aus 
dem inländischen freten V:erkehr, aus einem VQr
merkverkehr oder ,im gebundenen Verkehr in 
das ZoUager oder die Zollfreizone gebracht wor
den sind und in einer Verordnung nach Abs. 4 
genannt sirud. Satz eins gilt auch für Waren, die 
aus ,den dort bezeichnteten Waren hergestellt 
wOl"den 'silld. Satz eins erstr,eckt sich jedoch nicht 
auf Waren, die gemäß § 103 Abs. 2 des Zoll-

gesetzes 1955 in ,eimern ZoUager unter Beibe
haltun'g ihrer Higensch'aft als inlärudisch,e Ware 
gelagert wel"den. 

(4) Abs. 3' findet nur <lIuf Waren, für d1e in 
bundesgesetzlichen Vorschriften Förderungsmaß
nahmen vOTgesehen 'sind, urud zwar unter der 
Voraus'setzung Anwendung, daßd~es Zur Siche
rung des Förderungszweckes notwendig ist. Inese 
Waren sind vom Bundesmilllister für Handel, 
Gewerbe und Industrie und vom Bundesm[nister 
für Lallld- und F'Ürstwil1tschah nach Maßgabe 
ihrer Wirkungsbereiche gemäß § 6 Abs. 1 im 
Einvernehmen mit :dem Bundesminister für 
Finanzen durch Verordnung zu bestimmen. 

(5) Di,e Aus- oder Binfuhr von Waren ohne 
BeWlil,ligung, gleichgültlig ob eine solche nach 
Abs, 1, 2 ader 3, n'ach einer V,erordnung gemäß 
Abs. 3 ader gemäß § 5 erforderlich ist, ist ver
boten." 

2. § 4 hat zu la'l1ten: 

,,§ 4. (1) Der BewiHigungspflicht nach § 3 
A bs. 1 ader 2 unterl,ie~en jedoch nicht: 

a) die Aus- ader BiJnfuhr von Waren, auf 
welche di1e Voraussetzungen für cLie Ge
währung ,der Zollf1"eihevt oder der Zo11-
vel1gütung nach den §§ 14, 30 bis 40, 42, 
43 und 85 Abs. 2 des ZoUgesetzes 1955, 
BGBI. Nr. 129, ,in der jeweils geltenden 
Fassung, ZJutreffen, und im Falle des aus
ländischen Rückwarenverkehrs die Waren 
in jenes Lallld zurückgebmcht werden, aus 
dem sie eingeführt wurden, 

b) die Aus- ader einfuhr von Waren, solange 
Siie sich im gebundenen Verkehr (Zollager, 
Anweisung) befinden, aiUsgenommen Waren 
des ~nländ1schen freien Verkehrs oder 
Wal1en a,useinem Vormerkverkehr zum 
ungewissen Verkauf, die durch Einlage1"ung 
in ein Zollager zollhängig geworden sind: 

c) die Aus- oder einfuhr von Ware~ im 
kleinen Grenzv,erkehr, für die auf Grund 
zwischensta'a dich er Vereinbarungen über 
den klei.n,en Grenzverkehr Zollhegünsti
gungen vorgesehen 'sind, 

1180 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 11

www.parlament.gv.at



1180 der Beilagen 3 

d) ,die Aus- oder Einfuhr von Waren, solange 
sie sich im VormerkV'erkehr, ausgenommen 
im Ausga,ngs- oder Engangsvormerkver
kehr mit War,en zmmungewissen Verkauf, 
befinden, sowie d]e Binf'uhr der im § 35 
l~t. a letzter Ha1bsatz und im § 42 Abs. 2 
letzter Hallibsatz des Zoll~es'etzes 1955 ge
nannten, Wal1en; die Aus- oder Einfuhr 
von irulänk1ischen oder auslänldischen Zu
tlaten, 'die in einem Vormerkverkehr zu 
vorgemer~ten WaJ.1en hin7Jugekommen 
sind, 

e) d,ie Aus- und E'infuhr von Waren im 
Zwischenanisl,andsverkehr, es sei denn, daß 
die betreffenden Waren im ZoH<lJushn,d 
V1erbleiben, 

f) ,die VeJ.1brilli~nng von <!ins dem inländischen 
freien Verkehr <in eiIlle ZoUfJ.1eizone (§ 173 
Zoli1gesetz 1955) gebrachten Waren aus der 
Zollfreizone in da!> übJ.1irge Zoll~ebiet, 

g) ,die :Enfuhr von an Iden Bund preisge
gebenen oder ,gemäß § 7 Abs. 4 letzter 
Satz des ZoUgesetzes 1955 ebenso zu be
hanldelniden Waren, sowie von ,im Straf
verfahren nach ,dem Finanzstrafgesetz 1958, 
BGBI. Nr. 129, in der jeweils geltJenden 
Fassung, odelr nach diesem Buooesge'setz 
für verhHen erkläJ.1ten Waren, 

h) Idie Aus- oder Einfuhr von zoUpflichtigem 
über~iedLungs-, EIib'schafts- !\.lJnJd Ausstat
tung~gut, vonzoHpflichtli'gen Mustern ,und 
Proben mit Ausnahme solcher von Arznei
war,en .in der Einfuhr; die Ausfuhr von 
auslänldi'Schen RückwaJJ.1en, für ,die der Ein
fuhrzoll nJicht vergütet wird, sofern die 
Waren in jenes La'n1d 2'lurückgebracht wer
,den, 'aUis dem sie eingeführt wurden, 

i) ,die Aus- oder EintflUhr von Waren auf 
Grunld von enl1;geltlichen Recht~geschäften, 
bei ,denen der Wert ,der Ware 2000 S nicht 
übersteigt, ausgenommen die Einfuhr von 
Waren, die nach Zerieguilig einer größeren 
Sendung ;tIUS einer Zollfreizone oder aus 
,einem ZOIHager zum freien Verkehr abge
f,elI"<t!igt oder au's einem off,enen Lager auf 
Vormerkrechnunlg zum Absatz in den 
freien Verkehr enunommen werden oder 
hinsichtlich ,deI1er ,eine beföJ.1deI1ungsmäß,ige 
ZusammenEass'ung .gleich'ar!1lig:er Waren auf 
GJ.1Unld von mehr als ,einem Rechtsgeschäft 
,desseLben Importeurs erfolgt, 

k) Idie Einfuhr von Waren ;tIuf Grund von 
'unenJugeLtLichen Recht~geschäften oder auf 
Gl'unld von Hanldlungen, bei ,denen der' 
Wert der Ware 5000 S nicht übersteigt, 
wobei von diesem Wert auf Lebensmittel 
200 S, auf Arzneiwaren 1000 S entf'aHen 
dürfen und bei der Binfuhr von Wein 
eine Höchstmenge von 100 Litern nicht 
iiberschtitten werlden darf, 

I) ,die Ausfiuhr von WaI1en aluf Grund von 
unentgeLtlichen Rechtsgeschäften oder auf 
Grund von Hailidlungen, bei denen der 
Wert .der Ware 5000 S, bei Lebensmitteln 
'und Ar~neiwaren jeweiLs 1000 S, nicht 
übersteigt, 

m) Idie Ausfuhr von Reiseanldenken his zum 
WeN von 13.000 S im Rei&e.verkehr, 

n)die Einf/uhr von Waren zum persönlichen 
Ge- .oder VerlbJ.1aJuch ,des Reisenden, aus
genommen Wiaren, die 2lur weiteJ.1en Be
oder VemI1beitJulUlg bestimmt sind, his zu 
einem W'ePt von 5000 S, wobei von di,esem 
Werlt auf Lebensmittel 200 S entfallen 
dürfen und bei der Einfuhr von Wein eine 
Höchstmenge von 100 Liter:n nicht über
'schr'itten werden darf, 

,0) ,die Aus- oder Einfuhr von Sendungen 
karitativer Orga'rüsanionen für kaI1itative 
Zwecke, 

p) ,die Einfuhr von GoLd .im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z. 4 des DeV'isengesetzes, BGBl. 
Nr. 162/1946, an ,der jeweils gdten'den 
F'assung, sow'i:e von nicht als Zahlungs
m:ü~tel gelne'lllden Münzen (Handelsmünzen) 
durch die OesterreiChische Nationalbank, 

q) die Aus~uhr von Waren, die den Bescim
mungen des § 5 Abs. 1 des Devisengesetzes 
unterlie~en, 

r) ,die Bilnfiuhr von Meda.EHen, 

s) die Einfuhr der im Artikel IV des Inter
natlronalen Abkommens zur Erleichterung' 
ider Einfuhr von Warenmus>uem und W'erbe
material, BGBt NI". 187/1956, angeführten 
KataJlO'ge, Pr,eislisllen und HanldeJsankündi
gungen aus VertJ.1ags- un\d Nichtvertrngs
s~a'aten dieses A:broommens, sofern sie den 
Erfordernissen des Artikels IV entsprechen, 

t) die Einfuhr der im Artikel 2 des Zusatz
protokoLls zum Abkommen über ZoHer
I.eichterungen im Reiseverkehr, 'betreffend 
die Einfuhr von Werbeschriften ,und Werhe
materlial für den Fremdenverkehr, BGBI. 
Nr. 131/1956, 'angeführten WerbeschcifteIl 
und WeI1bema'terialien aus Vertrags- und 
Nichtvertragsstaaten dieses Albkommem, 
sofern sie den im Artikel 2 festgesetzten 
Vo~a:ussetzun'gen enltspr:echen, 

u)dle. BinFuhr von Waren aus Vertrngs- und 
Nichtvertragsstaaten, die im Artikel II Z. 1 
des im Rahmen der Organisanion der Ver
einten Nationen für Erziehu1ng, Wi'ssen
schaft un1d KUlkur (UNESCO) auS'gearbeite
'ten Abkommens über die Ei.nfuhr von 
Gegenständen erzieherismen, w.issenschaft
lichen oder kulturdIen Charakters vom 
22. November 1950, ,BGBl. NI". 180/1958, 
angdühI1t SQßid, 

2 
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4 1180 der Beilagen 

v) die Einfuhr von lebenden Treren, die wegen 
Verlenzungen öder Er~ranlmng·en während 
der Durchfuhr notg.eschJachtet werden 
müssen. 

(2) Soweit Slich die ,im Abs. 1 angeführten 
Ausnahmen von ,der Bew~nigulIgspHicht auf 
einen beswmmten Wel't ·der aus- oder einge
führten W-aren bezmehen, ,igt Idarun1:er de-r nach 
den Bestimmungen Ider §§ 18 bis 20 des Handels
statJistJischen Gesetzes 1958, BGBl. Nr. 137, in 
der jeweils geltenden Fa'ssung, für eine handels
sta1:istische AnmeldlUngdieser War.en maßgebende 
Wel't zu v:erstehen. 

(3) Der 'Bu11Jdesm~cis·ter für Handel, Gewerbe 
und Industrie sowie der Bunid·esm~·n:ister für 
Land- und Forstwirtschaft können zum Schutze 
,der inlläJnJdischen Erzeugung nach Maß·gabe ihrer 
Wirkungsbereiche gremäß § 6 Albs. 1 verordnen, 
daß ,die Befr.eiung von der Bewilligungspflicht 
gemäß Albs. 1 lilt.i <liuf die Alus- dder Einfuhr 
bestimmter Waren nicht !anzuwen:den .ist. 

(4) Auf Alusfuhrsendungen von Waren der 
Tarifnunimern 31.03 A, 31.03 Bund ex 31.04 
Ides ZoUtJarif·es findet die Vorschrift des Ahs. 1 
Irt. i dann keine Anwendung, w.enn ,die-se Waren 
im Inlmd der PreisstütJzung unterl~e~en. Für 
welche Waren odieszutriflit, hat der Bu.ni<les~ 
minister für H'.l:rudel, Gewerbe und Industr.i·e 
durch Vel'or:dnung festzustellen. 

(5) Die Vorschniften des Abs. 1 lit. n sind 
bei ·der Einfuhr von Tabakwaren, Wein und 
Spiri1tuosen ,durch Personen unter 17 Jahren 
nicht anzuweniden." 

3. Im § 5 Abs. 1 und 2 hat es statt ",das Bun
,desminrsterium für Handel, Gewerbe und Indu
strie" "der Bundesminister für Harudel, Gewerbe 
und Indus1:rie" ZlU lauten. 

4. Im § 6 Abs. 1 und 2 hat es sta·tt "das Bun
·desmini!ltel"lium für Handel, Gewerbe und Indu
str·ie" "der BUIlidesmtnlister für Handel, Gewerbe 
und Industrie", sta~t "das Bund-esmin~stenium 
für uand- und ForstJw:irtscha~t" ,,·der Bundes
minister für Lanid- und Forstwirtschaft", se'att 
"eines der heiden ßrurudesministerien" "einer der 
Ibeiden Bundesminister" und stlatt "mvt dem 
Bundesmiruisterllium rur Land- und Forstwil't
schaft" "mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwir·tschaft" zu lauten. 

5. § 7 h~t 2lU lauten: 

,,§ 7. (1) Wenn dies einer einheitlichen Wirt
schaftspoLitik nicht Zluwiderläuft, können im 
Interesse -der Zweckmäßrgke]t, Raschheit, Ein
fachheit und Ko!ltenersparnis der BUrlidesmin[ster 
für Handel, Gewerbe und Industrie un,d der 
Bundesminister für Lanld- und Forstwirtschaft 

nach Maßlgiabe ihrer WlirkiUngsbereiche gemäß 
§ 6 Ahs. 1 ·die Lal1!deshauptmänner - sind jedoch 
die BediIl!glUngen ruur für bestimmte Bundes
länder gegeben, d:ie Lanldeshauptlmäilliner cLi·eser 
Bundesländer - durch Verol'dnung ermächtigen, 
BewiHigU!n%en für Rechtsgeschäfte oder Hand
lungen, welche die Alus- dder Einfuhr von Waren 
oder den Austau'sch VOn Waren g·ege'll,einander 
zum GegenS1Dand hahen, an Antragstel.ler, die 
ihren Si·tz beziehungsweise Wohns~tz im betref
fenden Bundes'land hahen, ZJU erteilen. 

(2) Unter den im Abs. 1 <lingeführten Vor
aussetlZlungen sowie zur ErfüLlung völkerrecht
licher V.erpfLichvungen, welche Idie Republik 
österreich ühernommen hat oder in Zukunft 
übernehmen wird, b:nn der Bundesmini'ster für 
Handel, Gewerbe und Industrie einvernehmlich 
mrt dem Bunldesminister für Finanzen - für 
Waren ,der Anl1agen A 2 unld B 2 jedoch auch 
im Einvernehmen m'~t dem ßrundesmi'llise,er für 
La:nd- und ForstWlit:1tschaift -die ZoHämter 
.durch VeroI1dnwng ermächtrgen, BewiHigungen 
für Rechtsgeschäfte OIder Ha:ndlungen, welch·e die 
Aus- oder Einfuhr von Waren oder den Aus
·tausch von Waren gegeneinander zum Geg·enstland 
haben, anläßl1ch der Abfenigung von Waren 
des fr·eien Verkehrs in der Ausfuhr beziehungs
weli·se a-nläß1ich der AbferIJi'glUng von Waren rum 
freien Ve1"kehr in der Einfiu·hr oder a-nläßlich 
der Abfercigung von Waren zum Vormerkver
kehr zum ung.ewrssen Verbuf in -der Aus- oder 
Einfuhr in v.ereinfachter F'Ürm zu erteilen. 

{3) Wenn dies imgesamtwirtschaftlichen Inter
esse, insbesondere 2;ur Verhütung wirtschaftl.icher 
Schäden durch Marktstöruug,en, rur diesbezüg
lichen Prei'sbeOlbachtung ader zur Aufrechter
ha.JtJung der österrelich'ischen Exporrte notwendig 
list, kann in einer Verordnung gemäß Abs. 2 
auch angeol"ldnet werden, daß BewiHrigungen 
durch die ZoHälffiter bei ,der Ei'nfuhr be9tlimmter 
Waren insbesondere aus Ländern, mit denen in 
bilaterolen Verträgen SchutZikhuseln oder Preis
~lauseln oder -sonsti:ge Mecha:nismen ZJur beson
deren Regdung bes,t!immter Wiarenkreise ver
einbart wunden, ruur erIJcilt weI1den dürfen,_ wenn 
bei der zol1amltlichen Abf.ertl~gung eine vom zu
ständigen ßruflldesminrsterium mit einem Sicht
vermerk venehene Kopie der Rechruung oder 
Proforma~Rechnung votT&elegt wir'd,die mit den 
Abfertigungspapieren übereIinsnimmt. Der Sicht
vermerk ist &rundsätziLich zu erteiIen, wenn eine 
Marktstörung durch die Einfuhr nicht zu be
fürchten ist. Er ist jedoch zu verweigern, wenn 
durch das UrsptTun:gshnd der Warehandelsver
tragliche Vererirrbarungoen nicht eing.ehahen wer
den oder, sowevt mit dlesem Land keine dies
bezüglich.en hanidelsV'ertraglichen Vereinbarungen 
bestehen, diie Verhütung einer Marktstörung oder 
die Aufrech<terhaltung der österreichischen Ex
porte in dieses Land dies erfordert. 

1180 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 11

www.parlament.gv.at



1180 der Beilagen 5 

(4) Die zur Er,teilung eines Sichtv,ermerkes 
v01"gelegte RechIllUlllg oder Proforma-R'echnung 
muß aBc für d~e BeurteiLung -des Rechtsg,eschäftes 
oder der HandJ.ung erfo1"dedichen Angaben ent
halten. Die ErteiJung des Sichtvermerkes kann 
mit Bedingungen oder AufLa.g,en v,erbul1lden wer
den. Seine Güloigkeit ist zeitlich zu befriosten. 

(5) Jene Waren, für welche die Zollämter zur 
Erwilung von Bewilligungen ermächtigJt werden, 
sind vom Bundesffi[llIister für Handel, Gewerbe 
und Industrie im ,Amtsblatt zur Wiener Zei
tung' kundzumachen." 

6. § 9 hat zu buten: 

,,§ 9. (1) Anträge auf Er,teilung von Aus
und Einf1uhrbewiL1igJungen sind schmfdich unter 
VerweIlldung der hiefür amtlich aufzulegeIllden 
F01"mu1are einzubr,ingen. Der Antrag hat alle 
für eine Beurteilung des Rechtsgeschäftes oder 
der Handlung, die eine kus- oder Einf,uhr von 

. Waren zum Gegenstancd haben, erfonderlichen 
Angaben zu enlthahen, inshesondere Name und 
Sitz beziehungsweise Wohnsitz des AntragsteUers, 
Warenbezeichnung mit Mengen- und We1"tan
g<1be, Ta1"ifnummer des Zol1na1"ifes, Ursprungs
la'nid, Liefer- oder Abnehmerlaillid ~das ist jenes 
Lanid, in dem der Vert1"agspartner des Antrag
stellers seinen Sitz beziehungsweise Wohnsitz 
haJt; fehlt' ,ein Veruagspartner, gilt als Liefer
oder Abnehmefl1;l1n1d jenes Land, in dem die 
Ware zum ersuenmal mit der Bestimmung nach 
österr:eich a!ufg·egeben wurde beziehungsweise 
nachdem die Walle von öster1"eich direkt zum 
Vel'sand gebracht wirrd) , Besuimmungsland, Zah
lungsart, Zahlungs- und Lieferter·min, Name und 
Sitz beziehungsweise Wohnsitz ,des Vertrags
partners sowie ,die Unterschrift des Antrag
stelLers. Dem Antr;llg sillld geeignete Nachweise 
anZiUschIießen. 

(2) Die BewiUigungen sillld ZieitLich zu be
fristen und nicht übertragbar. Der Importeur laut 
EinfuhrbewrUigung muß mit dem Waren
empfänger 1m Sinne der zollgesetzllich,en Vor
schriften ~dent sein. 

(3) Der Bundesmini~ter für H<lJndel, Gewerbe 
und InduslJ1"ie, der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft ullld die von ihnen gemäß 
§ 7 ermäch,tigten Stellen sind verpflichtet, über 
Aus- ullld Einfuhranträge spätestens drei Wochen 
nach deren EinLang.en einen Besche~d zu erlassen. 

(4) Zur erleichtel"ten Abwickhmgder der Aus
fuhr von Waren des Kapitels 44 des ZO'llt:liI1ifes 
Ziugrunde ILiegenden beWlili1igungspfI.ichtigen 
RechtSlgeschäfte oder HandLung'en, bei denen die 
Waren handelsübLich in teilsendungen und über 
versch,iedene Zollämter abgefertigt werden, kann 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industl'ie v,erordnen, daß bei der zollamtLichen 
Abfertigung anstelle des ursprünglichen Bewilli-

gungsbescheides hustrittsscheine vorzulegen 
si11id. Diese Austrittlsscheine, die ·erlol"derlichenfalls 
auch auf Teilmengen lauten können, sind unter 
Verwendung zweckentsprechender Formblätter 
auszust'eiUen. " 

7. Im § 10 Abs. 1 hat ,es sta!tt "Das Bundes
ministeI1ium für Ha11ldd, Gewerbe und Industflie" 
"Der Bundesminister für Ha'nldel, GeweJ."be und 
Industrrie" und staut "das BUnidesministeI1ium 
für Lan1d- und Forstw.irtschaft" "der Bundes
minlister für Lal1ld- und Forstwirtschah" zu 
lauten. 

8. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. Zur überwachung von Rechtsgeschäften 
oder Handlungen, die ,einer BeWliHigungspfl.icht 
nach diesem Bundesgesetz untediegen, können 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie unld der Bu:ndesminister für Land-und 
Forstwirtschaft jederzeit Ißel'ichte IUnid Nachweise 
innerhalb einer jeweils zu ,bestimmenden Frist 
anforrdern sowie nö'trigenfaHs bei ,den Beteiligten 
Buch- und Lagereinsicht ,durch geeignete Sach
v,erständig,e vornehmen. Wlil'\d Iden Beteil1igten ein 
gesetzwlidriges Verhalten nachgewiesen, 'so haben 
sie Idie Kosten >des Verf'ahrens einschließlich der 
überwachung zu tragen." 

9. § 12 hat zu La!Uten: 

,,§ 12. (1) Der Bundesminister für Han!del, 
Gewerbe und Industflie ullid der BU11ldesminister 
für Land- und Forstwirtschaft können nach 
Maßgabe ihrer W,irkiUngsbereiche ~m Einverneh
men mit Idem Bundesminister für Finanzen ver~ 
or,dnen, ,daß 'bei ,der AlUs- oder Einfuhr von 
Waren, auch wenn sie keiner BewiLligung nach 
diesem Bundesgesetz 'bedürfen, 'anläßl,ich der zoll
amtlichen Abf<ennigungein Ursprungszeugnis 
(Urspl'ungsnachweis), gegebenenfalls lunter Bin
haltung besonderer Formvorschriften, vorzu
leg,en ist, wenn :dies 

a) -auf GI'Unld von Beschlüssen internatiqnaler 
Organisationen, denen die Republik öster
reich be1igetreten ist, 

b) zur Durchführung handelsvertraglicher 
oder sonstiger zwischemtaatlicher Verein
barungen, 

c) im gesamtwirtschaftlichen Interesse, insbe
sondere zur AIufr,echterhaltUlllg d,er öster
reich,ischen Exporte, o:der 

d) zur Verhinderung VOn Umgehungen der 
BewiUigung'spflicht 

notwendig ist. Für welche Waren die Vorlage 
von Ursprungszoogntissen (Ursprungsnachweisen) 
angeordnet wird ullld welche Formvorschmften 
gegebenenfalls einzuhaLten sind, haben die zu
ständigen Bundesminister im ,Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung' kundzumachen. 
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(2) Falls es im dev,isen- oder hae!lldelspolitischen 
Interesse .gelegen [st, haben ,der Bunde~Il1!inister 
für Handel, Gewerbe u!lld Industrie und der 
Bundesmcinlist!er für Lartid- 'U!lId Forstwirtschaft 
nach Maß.gabe ih~er Wä.rkungsbereiche im Ein
vernehm.en mit dem B'undesminister für Finan
zen durch Vero1"dnung zu bestimmen,daß bei 
der Aus- ooer Einfuhr von Waren, 'auch w.enn 
diese keiner Aus- O'der EinfuhrbewiUigurtg be
dürfen, anläßllich der zoUamdichen AbfeI'tigung 
die auf Grund .aev-iseng,esetz!.icher Vorschrif,ten 
erforderlichen BewiUigun:gen vorzulegen sind." 

10. Im § 13 hat es stlabt ,,,durch ,d'as Bundes
minisrerium für Harudel, Gewerbe und Ifildu~ 
strie" "durch ,den Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie" und statt "durch das 

. Bundesminister~um für. La!lld- u!lId Forstwtirt
schaft im Einvernehmen mit ,dem Bunrdesmini
sterium für Ha!lldd, Gewe1"be u!lld Industr,ie" 
"durch den Bund'esminister für La,nd- 'llnrd Forst
wirtschah ,im Emvernehmen mit Idem Bundes
minister für Handel, Gewerhe und I!lIdustrue" 
zu lauten. 

11. § 14 Abs. 1 hat zu huren: 

,,§ 14. (1) Beim Burrdesmini5'teJ."\ium für Han
del, Gewerbe und Indus,tr-ie wird zur BeraetlUng 
der gemäß § 6 zustän!digenBundesmcinister ein 
Beirat errichtet; ihm sind alle grundsätzlichen 
Angdegenheiten ,des Warenverkehrs mit dem 
Zol1ausl:an:d, linsbesondere Angelegenheiten der 
§§ 5 und 7, und alle bewilligungspflichtigen Ein
fuhrgeschäfte mit einem Warenwel1t über 
200.000 S zur .ßegultacht1Ung vorzulegen. Darüber 
hin'<1us können dem Beirat Aus- und Einf'uhr
geschähe zur Beguoachtung vorgelegt werden, 
wenn dies im Hinblick auf den Gegenstand der 
Aus- oder Einf.uhr zweckmäßig 'ist." . 

12. Im § 14 Abs. 2 Jit. c hat 'es sta!tt "dem 
gemäß § 6 zustän!digen Bundesminister,rum" 
"dem gemäß § 6 zustä!lldigen BUl1'desmi,nister" zu 
lauten. 

13. Im § 14 Abs. 4 h<}t es statt "vom Bundes
ministerium für Handel, Gewerbe und Indu
strie" "vom BUn!desminister für Handel, Ge
werbe und In!dustrie" zu Lamten. 

14. § 15 Abs. 1 hat zu lau,nen: 

,,§ 15. (1) Mitgl1ieder des Beiraues sind: 

1. zwei V'ertreter >des Bundesminister,iums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein Ver
treter der Bundesmil1'isterien für Auswärtige 
Angelegenheiten, für Finanzen, für Gesundheit 
und Umweltschutz, für I.:and- und Forstwirt
schaft un'd für soziale Verwaltung, 

2. je ein Vertreter der Bundeskammer der 
gewerbLichen Wirtschla'Dtund des tlsterreliFhischen 
Arbeiterkammel1tages row,ie der Präsidenten
konferenz der Landwirtschaftskammern öster
l1eichs, 

3. ein Vertr·eter Ider Bundesländer, der von 
diesen numusweise en1)Sandt wiIid, 

4. ein Vertl'eter .der Oesterreichischen Nat,io
nalbank." 

15. Im § 15 Abs. 3 hat es snatt "vom Bundes
ministel1j,um für Handel, Gewerbe und Indu
strie" "vom BundesffilFniister für Handel, Ge
werbe u!lld 1I1'dlU'str,ie" 2u 1buten. 

16. § 15 Ahs. 5 hat zu [iaJuten: 

,,(5) Die Mitglieder (Ersatzmänner) des Bei
rates sowIe aUel1'falls herangezogene' Sachver
ständige dürfen Amts-, Geschäfts- oder Betr~ebs
geheimnisse, die ihnen >in dieser Eigenschaft an
vertraut wurlden oder .zugängltich gewol1den sind, 
während der Dauer ihrer Bestellung und auch 
nach Erlöschen ihrer Fun~1lion nicht offenbaren 
oder verwert'en. Si,e &ind, 5loweit sie nicht beam
tene VeI'trerer sind, vom Bundesmin,ister für 
Ha<ndel, Gewel'be und Industrie auf die gewis
senhafte ErfüNung ihrer Obliegenheiten zu ver
pflichten. " 

17. § 17 Abs. 2 hat zu I,auten: 

,,(2) Wer ,den Best,immungen .des Abs. 1 Z. 1 
bis 4, wenn auch nur~ahrlässig, zlUwiderhandelt, 
wird vom Gericht m~t Freiheitsstrafe bis zu 
zwei] ahren, wonu.t GeJIclstrafe bis zu 360 Tages
sätzen veI'bunden werIden kann, oder nur mit 
GeLdstrafe his ZIU 360 Tagessätzen bestraft, wenn 
der Wer! ,der Waren, die aus- oder eingeführt 
wurden odera!uf die sich ,eine Verfügung oder 
Anol1dnun.g nac;h § 10 Abs. 1 lrt. a oder ein 
Bewilligungsbescheid bezieht, 100.000 S über
steigt." 

18. § 18 hat zu l;t'uten: 

,,§ 18. Neben der Strafe kann, wenn die Tat 
vorsätzlich bega'ng·en wurde, inden Fällen des 
§ 17 Abs. 1 Z. 1 hts 4 auf Verfall (§ 17 VStG 
1950) und in Iden FäHen ,des § 17 Abs. 2 auf 
Ein2)iehung ·der Waren, auf ,die sich die Zuwider
ha;ndlungen beziehen und die ,dem Täter oder 
einem BeterLigten ,gehören,erkarint werden. 
KaJnn eine Ware nicht erfaßt werden, so ist auf 
Zahlung eines Geldbetrages in der Höhe ihres 
Wenes, wenn ,dieser nicht ermittelt werden 
kann, bis zu 100.QOO S zu ·erkennen (Wenersatz). 
Dieser WerteI'satz ist ,im Straful'teil (Bescheid), 
wenn sich aber die Unmöglichkeit der Erfa~
sung er&t später hel'ausstellt, in einem besonderen 
Beschluß (Besd1eid) ohne mündliche Verhand
lung auszJUsprechen." 
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19. § 20 hat ZlU lauten: 

,;§ 20. Soweit Idie T'alt nicht nach einer anderen 
Be9tiimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, 
gliltdie Strafbestimmung ,des § 122 des Straf
gesetzbuches auch für die Offenbarung eines 
Amtsgeheimni9ses durch ,die nach § 15 Abs. 5 
zur Verschwiegenhe-it verpflichteten Personen." 

20. § 21 hat zu lauten: 

,,§ 21. § 14 TP. 15 ,des Gebührengesetzes 1957, 
BGB!. Nr. 267, in der geltenden Fassung, hat 
zu la.uten: 

,,15 Anmel-dungen nach dem 
A u ß e n ha n .cl eIs g e s et z 1 9 6 8 

(I) Anme1dungen g'emäß § 3 Abs. 1 oder 2 
sowie Anmeldungen auf Grund von Verord
nungen gemäß§ 3 Abs. 3 oder § 5 Abs. 1 des 
Außenhandel~gesetzes 1968 vom ersten Bogen 

1. für Waren bis zu einem Wert von 
5000 S ......................... 15 S; 

2. für Wa!'en im Werte von mehr als 
5000 S bi,s einschEeßLich 20.000 S .. 36 S; 

3. für Waren, deren Wert 20.000 S 
,übersteigt ...................... 48 S; 

4. für Waren, die gegeneinander ausge
tauscht weriden sollen (Kompen-
'Sation'Sgeschäfte) ................. 75 S. 

(2) Als AnmeLdung,en 'gemäß Abs. 1 gelten 
auch Ansuch'en 'um Verlängerung der Gekungs
'dauer von Bewilligungen oder um Erhöhung des 
bewiH'igten Wertes. 

21. § 26 halt 2)U lauten: 

,,§ 26. (1) Mit der VoHziehung dies'es Bundes
gesetzes Irst ,der Bundesffi1nister für Handel, Ge
werbe und Industrie betraut, sofern die nach
stehenden AhsätzenichtlS ,andeI1es bescimmen. 

(2) Mit der VoNziehung ,des § 5 ist -der Bun
desminister für Hanldel, ·Gewerbe und Industrie 
mit ZustimmUlllJg des Hauptaussch'usses des Na
tionalrates betraut. 

(3) Mit Ider Vol11Z!iehungdes § 7 Abs. 2 und 3 
ist der Bundesminister für H:lJnldel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Fiinanzen und - sofern -es sich um 
Waren der Anlagen A 2 urid B 2 handelt - auch 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Lmd- und ForstwiI1tlSchaf.t betraut. 

(4) Mit der Voll ziehung der §§ 3 Abs. 4 und 
12 sind ,die Buooe~minister für Ha'ndel, Gewerbe 
und Industrie und für Dalnd- rund Forstw,irtschaft 
nach Maß-gahe ,ihrer Wirlrungsbereiche (§ 6 
Abs. 1.) im Einv,ernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen betraut. 

(5) Mit ,der VoHZ'iehung ;des § 13 zweiter 
Halbsa'tZ :Ist ,der Bundesminister für Land- und 
Fo.rstwirtschaft im Einvemehmen mit dem Bun~ 
desminister für· Handel, Gew.erbe und Industrie 
betraut. 

(6) Mit der Vo11ziehung hinsichtlich ,der Aus
und Einfuhr -der in den Anlagen A 2 und B 2 
genannten Waren ist ,der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft betraut, sof,em die 
vorstehenden Absätze nichts anderes bestimmen. 

(7) Mit ,der Voblziehung ,der § § 19 und 21 ist 
(3) Gebührenfrei sind: der Bundesminister für Binanzen, mit cler Voll-
1. aU.e sonstigen Eingaben in Angelegenheiten ziehung -der §§ 17, 18 unid 20, soweit sie von 

des Außenhandelsgesetzes, -a!usgenommen den Gerichten tanzuweooendes Strafrecht ent
Ansuchen um All!derungerteilter BewilIi- haken, der Bundesminister für Justiz betraut." 
gungen; 

2. GleichschTiihen von Anmeldungen und von 
Ansuchen um Anderung erteiJ.ter BewilIi
gungen; 

3. die den Anmddungen anzuschli.eßenden 
Proforma-Rechnungen, devisenrechtlichen 
Bescheill!igungen der Oesterreichischen Na
tionalbank, BefürwoI'tungen öffentlich
rech-t1ich:er Stellen und sonstigen Nachweise 
gemäß § 9 Abs. 1 letzter Satz des Außen
handelsgeset~es 1968; 

4. Anträge auf Erteilung von Aus- und Ein
fuhrbewilh~ungen ,durch die Zollämter in 
vereinfachter Form gemäß § 7 Abs. 2 des 
Außenha-ndelsgesetzes 1968; 

5. Anträge auf ErteiLung :des Sichtvermerkes 
auf ,der Kopi-e einer Rechnung oder Pro
fOI'ma-Rechnung gemäß § 7 Abs. 3 des 
Außenhandelsgesetzes 1968." 

22. § 27 entfällt. 

23. Die Anlage Al wird wie folgt geän,dert: 

Die Kap1telüiberschriften ·entfalien. 

Nach TarifllJUlffimer 05.09 wird e,ingefügt: 

,,07;02 

ex 08.10 

Gemüse, gefroren 
Mar.j\\en, Zwetschken, Erdbeeren, 
gefroren, ohne Zusatz von Zuk
ker" 

Die T-aliifnummer 15.02 entfällt. 

Nach TaI'ifnummer 17.01 wilI'd eingefügt: 

,,20.06 A Obstpulpe und Obstmark" 

Die Tarifnummer 27.10 I hat zu lauten: 

,,27.10 I Andere Waren dieser Nummer" 
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Die Tarifnummer ex 28.01 hat zu lauten: Die Tarifnummer ex 76.16 B hat zu lauten: 

"ex 28.01 B Fluor" "ex 76.16 B Spulen, RoLlen und ähnliche Ma
terialträger für Waren der Num
mern 90.28,90.29 und 92.11" Die TarifnUlffimer ex 28.35 E hat zu lauten: 

"ex 28.35 E Molybdänsulfide" 

Die Tarifnummer ex 28.44 hat zu lauten: 

"ex 28.44 Fulminate, Cyanrate und Thio
cyana te (Rhodanide) 

a'1l slg e n 0 m m e n: 
Balriumrhodanid (Rhodan
barium)" 

Die Tal'lifnummer ex 28.47 E hat zu lauten: 

"ex 28.47 E Aindere Salze der Metallsäuren 

a.usgenommen: 
Ka'l,iJUJffi- und Natriumma.nganat 
sowie Kalium- und Natfliumper
manganat" 

Die Tal'lifnummer ex 38.19 L hat ZlU la.uten: 

"ex 38.19 L Andere War,en dieser Nummer 

ausg·enommen: 
Ichthyol; ortJho- und para-Dich-
1oflbenzolgemische; Stabilisatoren 
auf Ider Grundlage von: 

mehrbaS'ischen Bleisulfit-Sulfa-
iten, 
mehrbasischen BleisuIfaten, 
mehlihasischen Bleiphosphiten, 
mehJ'lbasischen Bleiphosphit
Sulfaten, 
Barium -Cadmium -Laurat, 
komplexen Barium-Cadmium
Verbindungen, 
Metallsteara·ten und 
komplexen BleiveJ'lbindungen; 
feuerfeste Massen" 

Die Tar.ifnummerex 39.07 hat ZJU lauten: 

"ex 39.07 SpuLen, Rollen und ähnliche 
Materialträger für Waren der 
N'1lmmern 90.28, 90.29 und 
92.11" 

Die Tarif.nummer 44.13 B halt zu lauten: 

,,44.13 B Ander-e War-en ,dies,er Nummer" 

Die Tanifnummer 53.05 C hat z,u lauten: 

,,53.05 C Andere Waren -dieser Nummer" 

Die Tarif,nummer ex 71.13 hat zu lauten: 

"ex 71.13 Rohe oder unfertige Gold- oder 
Si1berschmiedearbeiten 'aus Edel
metallen oder Bdelmetallplattie
rungen" 

Die Tarlif.nummer ex 84.18 hat :w lauten: 

"ex 84.18 B Zent.,ifugen; Apparate z,um Fil
tern oder Reinig,en 'Von Gasen 

a'u 's'g e no m m ie n: 
Milchseparatoren, Wäschezentri
fugIen, ZeIl/tl1ifugen zum Entölen 
von Meta:llwaren; Apparate zum 
Filtern oder ReiniiJgen von Gasen 
füranldere Inrdustr,ien 'als Idie che
mism .. e Industflie" 

Die TaJ'lifnummer 85.11 C hat zu lauten: 

,,85,.11 C Andere Waren -dieser Nummer" 

Die Tarifnummer 85.15 E hat zu lauten: 

,,85.15 E Andere Waren Idieser Nummer" 

Die Tal1ifnummer 85.19 B hat zu lauten: 

,,85.19 B A'nldere War,en .dieser Nummer" 

Die Tarifnummerex 90.16 C hat zu lauten: 

"ex 90.16 ,C Andere Waren ,dieser Nummer 
aus'genommen: 
Auswruchtmaschinen, Libellen, 
Lineale, PlanJimeter, Scheitel-
bl1echwert'messer, Wasserwaagen, 
Zeichen-, AJUreiß- und Rech,en-' 
~nstrumente und-<gerä'te" 

Die Tanfrrummer ~ 90.19 D hat zu lauten: 
"ex 90.19 D Andere Apparate und Vorrich

tungen als Schwerhöngenappa-' 
rate, welche die Funktion eines 
geschädigt'en oder funktionsunfä
higen Organs ganz oder teilweise 
'ersetzen und von oder an Per
sonen ,getragen oder in deren 
Körper eingesetzt wenden" 

Die Tarifnummer 90.20 D hat zu lauten: 
,,90.20 D Andere Waren ,dieser Nummer" 

Die Tarifnummer ex 90.24 hat zu lauten: 
,,'ex 90.24 Meß-, KontroU- und Regulier

,instrumente, -'apparate und -ge
räte für gasförmige und flüssnge 
Stoffe oder für das selbstt~tige 
Reg.eln von Tempera'turen, wie 
Manometer, Thermostate, Stand
anz,eiger, Zugtegler, Durchfluß
mengenmesser, Wärmem.engen
messer, mit .A.usn·ahme der In
strumente, Apparate und Geräte 
'der Nummer 90.14 
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ausg'enomm en: Die Tarifnummer ex 13.03 A hat zu lauten: 
Ben2insta'ndan~eiger .für 
fa'hrzeuge, öl>dl'luckmesser" 

Kraft- "ex 13.03 A Pflanzensäfte" 

Die 'faniflITummer ex 90.25 ha:t zu huten: 

"ex 90.25 Pthotomet,er, einschIießlich Be
lichtJUngsmesser 

a,u'Slg e no'm m etl1: 
Mikrophotometer, die als Auf
saltZlgeräve für Mikroskope die
nen" 

Die TaJ:ifnummer 'ex 92.11 hat ZlU lauten: 

,,92.11 B iBrtd- ood Tonaufnahmegeräte 
und BiId- lund Tonwiooergabe
gerälle auf magnetismer< Grund
,laJg,e für das F,ernsehen" 

24. Die AnLage A 2 Wlird wie folgt geändert: 

nie Kapitelüberschriften entfr.dlen. 

Die varif.nummer 02.04 A, ex B hat zu lauten: 

,,02.04 Fleisch, Innereien und Qnderer 
genießbaJrer Schlamtanfall von 
Tieren ,der Nummer 01.06, 
fnisch, gekühlt oder gefroren: 

A von Hasen und Kaninchen 

ex B von anderem Wild 

ausgenommen: 
von Federwild" 

Die Tarifnummer 07.02 entfällt. 

Die Tarifnummer ex 08.10 entfällt. 

Nam Tarifnummer 15.01 wird ,eingefügt: 

,,15.02 TaLg von Rlindern, Smafen und 
Ziegen, roh, ausg,esmmolzen oder 
mit Lösungsmitteln eJCtrahiert, 
einschließlim Premier jus" 

Die Tarifnummer 20.06 A entfällt. 

Die Tartifnummer ex 35.02 B hat zu buten: 

"ex 35.02 B Era'Lbumrn, flüssig" 

25. Die Anbge BI wird wie folgt geändert: 

Die Kapitelüberschriften entfallen. 

Nach Tarifnummer ,ex 05.06 wird eingefügt: 

,,07.02 
08.10 

Gemüse gefror,en 
Frümte, gefroren, ohne Zusatz 
von Zucker" 

Nam Tarifnummer 11.06 wird eingefügt: 

" 11.07 Malz, aum ,geröstet" 

Die Tartifnummer 15.02 endäUt. 

Die Tarifnummer 15.07 C 2 hat zu lauten: 

,,15.07 C 2 Ander,e Waren ·dieser Nummer" 

Die Tanifnummer ex 15.12 hat zu laulten: 

",ex 15.12 IhffinJierte,gehärtete Fette" 

Die varifnummer 17.05 B bat z.u lauten: 

,,17.05 B Andere Waren dieser Nummer" 

Nam Tartifnummer 19.02 wird e1ngefügt: 

,,19.03 T eiJgwaren" 

Nam TaJriflllUmmerJ.9.05 w.ind eingefügt: 

,,19.06 

19.07 

19.08 

ex 20.01 

ex 20.02 

20.03 

Hostien, Oblatenkapseln für Arz
neimlittlel, Siegeloblaten, getrock
neter Mehl- oder Stärkemehlteig 
'm Blättern und ähnl1me Erzeug
nISse 

Brot, Schi1fszwieback und ~ndere 
gewöhnlich'e Backwaren, ohne Zu
satz von Zucker, Honig, Eiern 
Fett, ~äse oder Frümten 

Feine Backwaren (Konditorwaren, 
Bliskuitwaren und anderes feines 
(Gebäck), aum mit beliebigem Zu
Slatz von Kakao 

Gemüse und Frümte, mit Essig 
oder Essigsäure zubereitet oder 
haltbar gemamt, aum m1t Zu
satz ,"on Salz, Gewürzen, Senf 
oder Zucker 

a,us g e nomm 'en: 
Trü1feln 

Gemüse, ohne Essig oder Essig
säJure zubereitet oder hakbar ge
macht 

au 's 'g e n 0 m m e n: 
Trüffeln 

Früchte, gefroren, mit Zucker
zusatz 

20.04 Frümte, Fruchtschalen, Pflanzen 
und Pflanzenteile, mLt Zucker 
über2Jogen (durch Eintaumen, 
Glasieren oder Kandieren) 

20.05 Konfitüren, Gelees, Marmeladen, 
Frumtmus und F1'1umtpasten, ein
gekocht, aJuch mit Zuckerzusatz 

ex 20.06 A Erdbeer- und Marillenpulpe" 
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Die T!anifnrummer 20.07 B 3 b, B 4 b hat zu 
buten: 

"ex 20.07 
(A 1, 2, 6, 
B 1, 2, 3 b, 
4 b, 6, 7, 
ex B 5) 

DicksäfJte und a:ndere Säfte von 
K:pfeln, BiI1nen und Weintrauben; 
andere Fruchtsäfte, mit Zucker
zusatz, jedoch wede'~ gegoren 
noch mit einem Zusatz von Alko
hol; Dicksäfte 'uJlid 'andere Säfte, 
von Gemüsen, a.uch mit Zuck·er
zusartz, jedoch weder gegoren 
'!loch mirt 'einem Zusatz von Alko
hol" 

Die Tarifnummer 23.05 A 2 hat· zu lauten: 

,,23.05 A Weünhefie" 

Die Tanifnummer 25.23 C hat ~u 1aiUl~en: 

,,25.23 C Anldere Waren dieser Nummer" 

Die Tarlifnummer 27.10 I hat zu 'buten: 

,,27.10 I Andere Waren dieser Nummer'" 

-Die Tarifnummrer 41.05 C hat zu lauten: 

,,41.05 C Anldere Waren rdieser Nummer" 

Die Tarifrnummer 48.03 B hat zuL3Iuten: 

,,48.03 B Anldere Waren ·dtieser Nummer" 

Die Tarifnumm'Cr 48.07 K hat zu lauten: 

,,48.07 K Anldere Waren Idtieser Nummer"· 

Die l1arifnummer ·ex 56.02 B hat zu buten: 

"ex 56.02 B Spünnbbel ,zur Herste1r1ung von 
diskontinuierlichen künstLichen 
Sprnnstoffen, aus Viiscose-, Kup
f,erox}'ldammoniak- 'Und Acetat
spinnstoffen (Zellwolle)" 

Die Tarifnummer 57.01 A hat zu 1a'Uten: 

,,57.01 A. Vorgarne (Lunten) aus Hanf 
(Cannabis sativa), Hanfwerg und 
Hamfabfällen (einschließl,ich Reiß
spinnstoff)" 

Die Ta,r,ifnummer .ex 28.45 hat 2lU lauten: Die Tarifnummer ex 57.03 A hat zu huten: 

"ex 28.45 Si,likia1:e, einschließl,ich der han': ",ex 57.03 A Vorgarne (LU/nven) aus Jute, Jute-
,deJJsüblichen Natrnum- oder Ka- werg und Jutelaibfällen (einsch,l~eß-
liumsiEkiate tich :&eißspinnstoff)" 

aU'sg,enommen: 
NaJtronwasser,gIras und Kal,iwasser
glas, feSlt" 

Die Tanifnrummer 29.03 B hat Zlu.1auten: 

,,29.03 B ,Sulfonate von Kohlenwasserstof
fen, 'soweit sie organische grenz
flächenaktive Stoffe 'dtanstellen" 

Die Tarif,nummer 34.07 B hat Zlu131uten: 

,,34.07 B 'Andere Waren dieser Nummer" 

Die Tarifnrummerex 35,02 hat ZIU l:amten: 

"ex 35.02 A!lihumine, AlhU/minate und' andere 
Albumindeni va te 

a u's gen 0 m m re n: 
Eialbum~n, flüssig" 

Die Tarifrnummer 38.19 L hat zu buten: 

"ex 38.19 L Andere Waren 'dDese; Nummer 

aus'genommen: 
feuerfeste Mörtel und Putze, mit 
einem .a:nongan:ischen BindemitJtel, 
auch mit einem organischen Bin
rdemittel bis zu 5 Gewichts
pI'ozent" 

Die T'arifnurilmer ex 40.07 haJt zu lauten: 

,,40:07 A, B Bden und Schnüre, aus vulkan'i
siertem Weichkautschuk, auch ID,it 
Spinnstoffen überzogen" 

Die Tarifnummer ex 57.04 B 1 a ha.t zu lauten: 

"ex 57.04 B 1 a Kokosfas'ern, nicht aJUf Unter
La.I;1en, g.ekrollt oder :nu ~ogenann
ten Zöpfen ,gedreht" 

Die Tarifnummer 71.05 E hat zu illauten: 

,,71.05 E Andere Waren rdieser Nummer" 

Die Tarifnummer 71.09 C hatz,u lauten: 

,,71.09 C Anuer,e Waflen dieser Nummer" 

Die Tarifnummerex 71.15 hat zu Lauten: 

,,71.15 A 2, Wanen aus echten Perlen, Edel
Blsteinen, Schmuckisteinen, synthe-

~rschen oder rekonstiruierten 
Steinen 

aus g 'e n 0 m m e n: 

assortierte, nicht 2Jur Verwendung 
als Schmuckstücke ,geeignete Auf
reihungen von Peden ,und Edel
steinen der Nummern 71.01 bis 
71.03" 

Die Tarifnummer ex 73.03 hat zu lauten: 
"ex 73.03 Späne" 

Die TarufnlUmmer 77.03 B hat zu lauten: 
,,77.03 B Ander,e Waren aus Magneshlm, 

nicht gegossen" 

Die Tariifnummer 81.02 C hat zu lauten: 

,,81.02 C Arrdere Waren ,dieser Nummer" 
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nie Tarifnummer 83.05 hat zu lauten: 

,,83.05 Mechaniroen für Ordner, Schnell
hefter und Lose-Blattsysteme, 
BüroUammern, Briefklemmen, 
Heftecken, Karteireiter und ähn
liche Büroartikel, aus unedlen 
Metallen" 

Die Tarifnummer 83.07 hat zu lauten: 

,,83.07 Beleuchtungskörper aller Art, 
sowie deren Teile, aus-genommen 
e1ektrotechnrsche Teile, aus un
edlen Metallen" 

Die Tarifnummer ex 84.06 D hat Zu la'ut.en: 

"ex 84.06 D Teile für Kolben.verbrennungs
motoren 

ausgenommen: 
Vergaser" 

Die Tarifnummer ex 84.40 A hat zu lauten: 

"ex 84.40 A Rauhmaschinen für Strick- und 
Wirkwaren (ausgenommen deren 
Teile)" 

Die Tarifnummer 84.40 F hat zula'utJen: 

,,84.40 F An·dere Waren dieser Nummer" 

Die Tarifnummer ex 85.08 B hat ~u lauten: 

"ex 85.08 B Andere Waren dieser Nummer 

aus gen 0 m m e n: 
Zündspulen, Magnetzündappa-
rate" 

Die Tarifnummer 85.24 C hat zu lauten: 

,,85.24 C Andere Waren dieser Nummer" 

Die Tarifnummer 95.05 B hat zu lauten: 

,,95.05 B Andere Waren ·dieser Nummer" 

26. Die Anla,!;JeB 2 wird Wle folgt geändert: 

Die Kapitelüberschriften entfallen. 

Die T'arif'l1!ummer 02.04 A, ex B hat zu luten: 
,,02.04 Fleisch, Innereien und anderer 

-genießbarer Schlachtanfa1.1 von 
Tieren der Nummer 01.06, frisch, 
.gekühlt oder gefroren: 

A von Hasen und Kaninchen 
a B von anderem WiLd 

ausgenommen: 
von Federwild" 

Die T'arifnummern 07.02, 08.10 un'd 11.07 ent
fallen. 

Nach Tar,ifnummer 15.01 wird eingefügt: 
,,15.02 Talg von Rindern, Schafen und 

Ziegen, roh, ausgeschmolzen oder 
mit Lösungsmitteln extrahiert, 
einschließlich Prem~er jus" 

Die Tarifnummern 19.03, 19.06, 19.07, 19.08, 
ex 20.01, ex 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 
ex 20.06 A, ex 20.07 (A 1, 2, 6, B 1, 2, 6, 7, 
ex B 5) 'und 23.05 A 1 entfallen. 

Dre Tarifnummer ex 35.02 B hat zu lauten: 
"ex 35.02 BEialbumin, flüssig" 

Artikel 11 
(1) Dieses Bundesg,esetz tr,itt am 1. Jänner 1975 

in Kraft. 
(2) Verordnungen auf Grund des Außenhan

delsgesetzes 1968 in der Fassung des Artikels I 
dieses BUl1!desg,esetzes können von dem auf die 
K:undmachung folgenden Tag an erlassen wer
den; sie trellen jedoch frühestlens gleichzeitig mit 
dem Inkrafureten dieses Bundesgesetzes in 
Kraft. 

(3) Die Vollziehung ,dieses Bundesgesetzes 
bestlimmt sich nach § 26 des Außenhandelsgeset
zes 1968 ,in der Fassung des Artikels I dieses 
Bundesges'etzes. 
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